
VONMARTIN GEHR

Aktuellen Studien zufolge
fehlt in Deutschland in über
400 Berufen qualifiziertes Per-
sonal. „Fachkräftemangel“ ist
zwar nicht das Wort des Jah-
res, in Unternehmen dennoch
stets präsent. Zurückgehen-
de Schülerzahlen, der Wett-
bewerb verschiedener Markt-
teilnehmer um Arbeitskräfte,
teilweise auch schwierige Ar-
beitszeitmodelle und Struktu-
ren zwingenArbeitgeberdazu,
„sichbei den Interessentenbe-
werben zumüssen –undnicht
nur umgekehrt“, sagtWolfram
Brecht, Vorsitzender des Aus-
bilderkreises Düsseldorf. Um
diese Herausforderungen zu
meistern,widmet sichdas Jah-
resprogramm2020desAusbil-
derkreises vor allem dem er-
folgreichen Recruiting – der
Beschaffung, Einstellung und
Bindung vonMitarbeitern.
Gleich die erste Veranstal-

tung am 15. Januar befasst
sich mit Azubimarketing, da
es in Zeiten digitaler Aufmerk-
samkeit schwer falle, zielgrup-
pengerechte Stellenausschrei-
bungen zu platzieren. „Wie
informieren sich diejenigen,
die heute vor der Ausbildung
stehen? Mit welchen Mitteln
sprechen wir wen an? Welche
Kanäle muss man nutzen, um
an heutige Bewerber zu kom-

men?“ Mit diesen Fragen be-
fasst sich Referent Alexander
Hohaus von der Deutschen
Apotheker- undÄrztebankund
präsentiert Lösungen von So-
zialen Netzwerken wie Insta-
gram überMessen bis zur Pla-
katwerbung in der S-Bahn.
Dazu gehört auch das soge-

nannte „Employer Branding“,
das ein Impulsworkshop am
17. März erklärt und der Frage
nachgeht: „Wie kann ich mei-
ne Unternehmenskommuni-
kation so in der Öffentlichkeit
darstellen, dass sich Interes-
senten gern bei mir bewer-
ben?“ Ergänzt wird dies durch
Themen wie „Storytelling mit
Social Media“ (18. Juni) und
„Webbasiertes Video-Inter-
view“ (17. September).
Ziel des Ausbilderkreises ist

es, Netzwerke zu bilden, die

der Firmenlandschaft helfen
– insbesondere dem Mittel-
stand: „Ausbildung war lan-
ge Zeit in Unternehmen nicht
oberste Priorität. Das hat sich
gewandelt“, weiß Brecht. Das
Programm soll dabei „einer-
seits die operativen Abläufe in
der betrieblichen Ausbildung,
aber auch psychologische As-
pekte berücksichtigen“, dar-
unter typische Konflikte sowie
berufliches Gesundheitsma-
nagement. Brecht betont, dass
es sich bei den Veranstaltun-
gen nicht um Frontalvorträ-
ge handle, sondern umWork-
shops mit der Möglichkeit zur
Diskussion:„WelcheErfahrun-
gen hat der Dozent und wie
stimmen sie mit dem Erfah-
rungen der Teilnehmer über-
ein?“
Während fast alle Veranstal-

tungen an unterschiedlichen
Orten in Düsseldorf und Um-
gebung stattfinden, macht ein
für den Ausbilderkreis neu-
es Format am 19. August eine
Ausnahme: Dann bietet der
Ausbilderkreis ein Online-Se-
minar zu interkulturellerKom-
munikationan.Geleitetwird es
von Rhonda L. Bowen. Über
die Online-Plattform „Zoom
Room“ wird die Kommunika-
tionstrainerin aus Nettetal die
Teilnehmer in die „neun As-
pekte erfolgreicher Kommu-
nikation zwischen Kulturen“

einführen. Dies sei nicht nur
bereichernd, sondern auch
notwendig, „schließlich spre-
chen wir heute mit Geschäfts-
partnern, die überall auf der
Welt arbeiten“, sagt auchWolf-
ram Brecht.
Insgesamt elf Veranstaltun-

gen weist das Programm für
2020 auf, den Abschluss bil-
det ein IT-Thementag am 10.
November. Experten aus der
IT-Branche erklären in Form
einer interaktivenWissenstour
aktuelle Ausbildungsthemen

der IT – insbesondere zur di-
gitalen Sicherheit. Simuliert
werden dabei auch Hackeran-
griffe, da vielen Unternehmen
immernochnicht bewusst sei,
„welcheGefahren imNetz exis-
tieren“.
Geplant ist zudem ein Run-

der Tisch, der zwei- bis drei-
mal im Jahr stattfinden soll:
„Dort können Ausbilder und
Ausbildungsleiter ihre Proble-
me und Konflikte thematisie-
renundgemeinsamLösungen
entwerfen.“
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Ab 2020: Mehr
Geld beim
Stipendium
(tmn) Für Absolventen ei-
ner dualen Ausbildung lohnt
es sich künftig mehr denn je,
sich für das sogenannte Wei-
terbildungsstipendium zu be-
werben. Die maximale indivi-
duelle Förderhöhe steigt nach
Angaben der Stiftung Begab-
tenförderung berufliche Bil-
dung (SBB) von 7200 Euro auf
8100 Euro. Die Änderung gilt
seit Jahresbeginn 2020. Außer-
demwerde die Förderung von
Weiterbildungen im Ausland
erleichtert. Sie steht auch Ab-
solventenbestimmterGesund-
heitsfachberufe offen. Wer in
das Programm des Bildungs-
ministeriums aufgenommen
wird, kann sich mit dem Geld
aus dem Fördertopf nach Ab-
schluss seiner Ausbildung in
seinemFachgebiet weiterqua-
lifizieren. Wer sich für das Sti-
pendium interessiert, muss
eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung haben. Zudem
brauchen Bewerber einen Be-
leg für besondere Leistun-
gen in der Ausbildung oder in
der Berufspraxis, wie Andreas
van Nahl von der SBB erklärt.
„Dafür gibt es mehrere Mög-
lichkeiten, etwa ein Gesamt-
ergebnis in der Ausbildungs-
prüfung von besser als „gut“
oder eine Platzierung unter
den ersten drei bei einem be-
ruflichenLeistungswettbewerb
auf Landes- oder Bundesebe-
ne.“ Grundsätzlich dürfen die
Bewerbernach Informationen
desBundesbildungsministeri-
ums (BMBF) nicht älter als 24
Jahre sein.

(tmn) In einigen Branchen ist
es die Regel, dass Beschäftigte
im Arbeitszeugnis Ehrlichkeit
bescheinigt bekommen. Die-
ser Hinweis darf nicht einfach
wegfallen, wenn der Arbeitge-
ber nur den Verdacht hat, ein
Mitarbeiter sei nicht ehrlich
gewesen. Das zeigt ein Urteil
(Az.: 11 Sa 795/18) des Lan-
desarbeitsgerichts Hamm, auf
das die Arbeitsgemeinschaft
Arbeitsrecht des Deutschen
Anwaltsvereins hinweist. In
einem Zeugnis dürfen nur
Fakten stehen. Ein bloßer Ver-
dacht auf unredliches Verhal-
ten ist allerdings kein Grund,
denHinweis auf ehrlichesVer-
halten im Arbeitszeugnis zu
unterlassen.

(tmn) Verlangt ein Arbeitneh-
mer von seinem Arbeitgeber
einZeugnis, kann sichderPro-
zessmitunter in die Länge zie-
hen. Manchmal macht der Ar-
beitgeber seinem Mitarbeiter
dann den Vorschlag, die Zei-
len für das Dokument selbst
zu formulieren. Kann der Ar-
beitgeber das verlangen? „Na-
türlich nicht“, sagt Johannes
Schipp, Fachanwalt für Ar-
beitsrecht. „Das Zeugnis hat
der Arbeitgeber zu schreiben,
und da kommt er auch nicht
raus.“ Häufig komme es aber
vor, dass der Arbeitnehmer ei-
nen Entwurf schreiben darf.
Grundsätzlich muss ein Ar-
beitnehmer der Aufforderung,
das Zeugnis selbst zu schrei-

ben, aber nicht nachkommen.
Manchmal kann das Angebot
aber sogar positiv für die Ar-
beitnehmerseite sein. Näm-
lichdann,wennArbeitnehmer
und Arbeitgeber vor Gericht
über Zeugnisformulierungen
streiten.

(tmn) Die Stunden für dieWo-
che sind abgearbeitet und das
Wochenende steht vor der
Tür – doch dann bittet die
Chefin wegen einer Notsitua-
tionumÜberstunden.Müssen
Arbeitnehmer dem nachkom-
men? Ob man Überstunden
machen muss oder nicht,
hängt vom Arbeitsvertrag ab.
„Wenn das im Arbeitsvertrag
nicht geregelt ist, muss der
Arbeitnehmer das nicht tun –
außer in Notfällen“, sagt Nat-
halie Oberthür, Fachanwältin
für Arbeitsrecht aus. Wie oft
eine solche Ausnahmesituati-
on vorkommen kann, ist zwar
nicht festgelegt, aber sie sollte
„wirklich nur in ganz dramati-
schen Fällen“ vorliegen. Etwa
wenn an einem Freitagabend
alle Kühlautomaten im Ein-
zelhandel ausfallen oder der
Betrieb brennt. In den meis-
ten Verträgen ist eine gewis-
se Zahl an Überstunden aber
ohnehin festgeschrieben.Auch
ohne Notfall müssen Beschäf-
tigtedann länger arbeiten.Da-
bei gibt es aber Einschränkun-
gen: „Arbeitszeitrechtlich darf
man pro Woche nur 48 Stun-
den arbeiten“, sagt Oberthür.
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Jobhopping kommt selten gut an
VON ELENA ZELLE

EinLeben lang in einunddem-
selben Unternehmen? Das ist
heutzutage nichtmehr üblich.
Ein Jahr hier, ein paar Mona-
te dort und ein knappes Jahr
wieder woanders – so sollte
der Lebenslauf abermöglichst
nicht aussehen.Wasmanchein
Arbeitnehmer als vielseitigeEr-
fahrung verkaufen will, ist in
Personalabteilungen nämlich
nicht gerne gesehen.
Nicht immer kann der Ar-

beitnehmer etwas für eine lan-
geListe anArbeitgebern imLe-
benslauf: „Die Arbeitswelt hat
sich drastisch geändert“, sagt
Karrierecoach Ute Bölke. „Be-
fristete Verträge, freie Mitar-
beit, Praktika, Zeitarbeit – all
das spiegelt sich indenLebens-
läufen wider.“ Für wen es aus
solchen Gründen unfreiwillig
von einem Arbeitgeber zum
nächsten geht, der sollte das
unbedingt in seinem Lebens-
lauf unter dem Punkt „Wech-
selmotivation“ erläutern, rät
Bölke.
Denn betreibt ein Bewerber

von sich aus das,was Experten
auch Jobhopping nennen, ist
der ersteEindruckoft ehermä-
ßig.„Wer innerhalbderberufli-
chenBiografie häufigwechselt,
ruft beim Personaler die Inter-
pretation hervor, dass es ihm
an Beharrlichkeit oder Loya-
lität mangelt oder ein Mangel
an Leistung oder Teamfähig-
keit dahintersteckt“, erklärt
Psychologe und Coach Hans-
GeorgWillmann.

Berufseinsteiger: Spätestens
derdritteJobsolltesitzen.Wie
viele Jobwechsel dieses Miss-
trauen wecken, lässt sich pau-
schal nicht sagen.„ZweiWech-
sel in 20 Jahren sind natürlich
nicht häufig. Zwei in zwei Jah-
ren schon“, sagt Autor undBe-

rater JochenMai. ImSchnitt sei
es üblich, sich alle fünf bis sie-
ben Jahre beruflich zu verän-
dern. Gerade unter Berufsein-
steigern sei es abernormalund
legitim, häufiger zu wechseln.
„Da suchtman sich selbst, sei-
nen Beruf und seine Berufung
und natürlich den passenden
Arbeitgeber“, sagtMai, der das
Portal Karrierebibel betreibt.
Aber selbst amAnfang sollte

die Liste anArbeitgebernnicht
zu langwerden.„Natürlich gibt
es Ausnahmen, aber der drit-
te Job sollte sitzen“, sagt Kar-
rierecoach Ute Bölke. Sitzen
bedeutet in diesem Fall, dass
man mindestens drei Jahre
bleibt. So sieht es auch Hans-

GeorgWillmann: Imersten Jahr
kommt man an, lernt Prozes-
se und Leute im Unterneh-
men kennen. Im zweiten Jahr
nimmtman einen festen Platz
ein.„Imdritten Jahr kannman
zeigen: Jetzt bin ich drin, jetzt
kommen die Erfolge.“
Was aber, wenn ein Arbeit-

nehmer schon häufiger ge-
wechselt hat und der aktuel-
le Job wieder nichts ist? „Man
sollte sich die Frage stellen:
Inwieweit ist die Gesundheit
in Mitleidenschaft gezogen?“,
rätWillmann.„Das Leben geht
vor Arbeit.“ Bringe der Job kei-
ne gesundheitlichenProbleme
mit sich, solle man versuchen
ihn noch weiterzumachen.

„Man sollte die aktuelle Ar-
beitsstelle, auch wenn es weit
weg von gut ist, als Sprung-
brett nutzen, um sich weiter
zu bewerben.“ Das sei besser,
als sich ausderArbeitslosigkeit
heraus zu bewerben.

ImVorstellungsgespräch nicht
in Ausreden flüchten. Wer im
Bewerbungsgespräch auf sei-
ne lange Liste an Arbeitge-
bern angesprochen wird, dem
rät Mai zur Ehrlichkeit. „Die
Personaler haben ohnehin so
gut wie jede Erklärung schon
gehört.“ Bei wem die häufigen
Wechsel zumBeispiel aneinem
Mangel an Durchsetzungsver-
mögen gelegen haben, „der

kann das im Gespräch durch-
aus so zugeben: Ich war frü-
her nicht so durchsetzungs-
stark, das ist aberheute anders,
weil ich durch diemehrfachen
Jobwechsel viel dazugelernt
habe“, gibt Mai ein Beispiel.
„De facto muss man an sich

selbst arbeiten und nicht ver-
suchen, sich im Bewerbungs-
gespräch trotzdem möglichst
gut zu verkaufen“, betont
Mai.Dennwer ständigden Job
wechselt, weil ihmetwas nicht
passt, derhabewahrscheinlich
ein Problem, das ihn sein gan-
zes Berufsleben lang begleiten
und behindern werde. Außer-
dem fallenhäufigeWechsel am
Ende sowieso auf den Arbeit-

nehmer zurück. „Es ist immer
auchder eigeneFehler“,meint
Mai.
Er rät zuUrsachenforschung:

Wer sich etwa immer wieder
von den Kollegen ausgegrenzt
fühlt, sollte möglichst genau
analysieren, warum er aneckt.
„Wenn ich merke, dass etwas
geradenicht gut ankommt: un-
bedingt ansprechenundnach-
fragen – vielleicht bekommt
man eine ehrliche Antwort.“
Dann könneman dieMissver-
ständnisse sofort ausräumen
und für die Zukunft lernen,
erklärt Jochen Mai. „Bei man-
chen ist es zum Beispiel die
Wortwahl oder der Gesichts-
ausdruck.“

ARBEITSPLATZWECHSEL

Ständig von einem Arbeitgeber zum nächsten? Davon raten Experten ab. Im Beruf ist eher Beständigkeit erwünscht.

Stehen viele Arbeitgeber im Lebenslauf, muss der Bewerber sich im Vorstellungsgespräch erklären. FOTO: KLAUS-DIETMAR GABBERT/DPA-TMN
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Der Ausbilderkreis Düssel-
dorf e.V. wurde 1969 gegrün-
det und hat derzeit 120 Arbeit-
geber als Mitglieder. Darunter
sind Konzerne ebenso wie
Einzelhändler, Berufskollegs,
Hochschulen sowie Instituti-
onen wie die Unternehmer-
schaft Düsseldorf, die IHK und
die Kreishandwerkerschaft.
Der Verein hat sich zum Ziel
gesetzt, die betriebliche Aus-
undWeiterbildung und die
Personalentwicklung in NRW
zu fördern.

Der Jahresbeitrag für eine Pri-
vatmitgliedschaft oder einfa-

che Firmenmitgliedschaft be-
trägt 120 Euro. Dafür dürfen
Mitglieder an fast allen Ver-
anstaltungen kostenfrei teil-
nehmen. Eine erweitere Fir-
menmitgliedschaft für eine
unbegrenzte Anzahl anMit-
arbeitern kostet pro Jahr 240
Euro. Nicht-Mitglieder haben
die Möglichkeit, kostenfrei
eine Einzelveranstaltung zu
besuchen.

Das Jahresprogramm ist in ei-
ner Broschüre erhältlich sowie
im Internet abrufbar:
www.ausbilderkreis-
duesseldorf.de
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Von Azubimarketing bis zu Hackerangriffen
Der Ausbilderkreis Düsseldorf hat sein Programm für 2020 vorgestellt.

WolframBrecht, Düsseldorfer
Ausbilderkreis FOTO: DAEV
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